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A. Gerber

Überbauung Schäferei 

Die Schäferei ist die letzte grössere Bau-
landreserve in Zollikofen. Eigentümer 
des Gebietes sind die Firma Marti Invest 
AG (früher Eidgenossenschaft) und, zu 
rund einem Viertel, die Gemeinde. Ge-
meinsam haben sie einen Architektur-
wettbewerb unter vier Fachteams durch-
führen lassen. Ziel war, auf einem Teil 
des Gebietes Wohnbauten zu erstellen 
und einen anderen Teil als Grün- und Er-
holungsanlage der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. 

Das ausgewählte Projekt wird hier zur 
Mitwirkung vorgestellt. 

Überbauung Schäferei Zollikofen 1
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Das Gebiet der Schäferei 
hat bereits eine längere 
Planungsgeschichte; der geltende 
Zonenplan ist ein Ergebnis die-
ser Geschichte, entspricht aber 
teils nicht mehr den heutigen 
Entwicklungsvorstellungen.

In den 70er Jahren ist ein Wettbewerb für 
das damalige Institut für Berufspädagogik 
(heute EHB) durchgeführt worden. Der 
erste Teil des damaligen Wettbewerb-
projektes ist realisiert worden. Das Areal 
der EHB liegt ausserhalb des aktuellen 
Wettbewerbgebietes. Der vorgelagerte 
Grünbereich mit dem Biotop soll aber als 
öffentlicher Erholungsraum nach Osten 
erweitert werden. 

1993 ist in der Schäferei ein Architek-
turwettbewerb durchgeführt worden. Die 
heute geltende Zone mit Planungspflicht 
(ZPP) basiert auf dem damaligen Wett-
bewerbsergebnis. Dieses ist nie realisiert 
worden, weil es nicht mehr den Vorstel-
lungen der Grundeigentümer (damals 
Eidgenossenschaft, Gemeinde) entspro-
chen hat.

Ein kleiner Teil aus dem damaligen Wett-
bewerbsprojekt ist trotzdem realisiert 
worden; nämlich die Einfamilienhausreihe 
am südlichen Rand des Planungsgebietes. 
Diese Überbauung wurde wegen eines 
Landabtausches zeitlich vorgezogen.  

Der geltende Zonenplan zeigt die Zone 
mit Planungspflicht (ZPP, Art. 110 Bau-
reglement) der Schäferei. Der Perimeter 
der ZPP ist identisch mit dem Planungs-
gebiet für den aktuellen Wettbewerb. Die 
geltenden Vorschriften für diese Zone 
stimmen nicht mehr mit dem vorlie-
genden Wettbewerbsprojekt überein. 
Deshalb wird eine Zonenplan- und Bau-
reglementsänderung nötig sein, deren 
Beschluss in der Kompetenz des Grossen 
Gemeinderatres (GGR) liegt (mit fakulta-
tivem Referendum).

Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbil-
dung EHB

Architekturwettbewerb von 1993

Geltender Zonenplan
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Die Eigentümer des 
Schäfereigebietes, die Firma Marti 
Invest AG und die Gemeinde, or-
ganisierten gemeinsam einen 
Wettbewerb unter 4 Fachteams.

A. Gerber

landscape

Das Areal der Schäferei in Zollikofen ist die letzte größere, zusammenhängende 

Baulandreserve der Gemeinde Zollikofen. Das optimal gelegene Gebiet ist heute eine von 

Siedlungsgebiet umgebene „Grünoase“. Diese Qualität soll bei der Realisierung von 

verschiedenen Wohnformen miteinbezogen und erhalten bleiben. 

Städtebau

Indem die Gebäude in das bestehende Gelände eingebettet werden, bleibt die prägnante 

Topografie erhalten. Die Volumen sind dem Hangfluss entsprechend in der Höhe gestaffelt. 

Für das individualisierte Wohnen sind Doppeleinfamilienhäuser an der Hanglage im oberen 

Bereich des Perimeters vorgesehen. Diese kleineren Volumen nehmen die Massstäblichkeit der 

Einfamilienhäuser auf der Hügelkuppe auf und bilden deren Fortsetzung. Der Schlittelhang im 

Norden des Perimeters bleibt erhalten. Die Setzung der grösseren Mehrfamilienhäuser erfolgt 

im flacheren südlichen Teil des Perimeters. Damit säumen diese Gebäudekörper den Park und 

bilden den Übergang zu den bestehenden, westlich gelegenen Quartieren. 
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"g o l d e n   d e l i c i o u s" 
Situation

Das Arealliegt im Spannungsfeld zwischen der beschwingte Topographie der 
Moränenausläufer im Norden mit grossvolumetrischen Bauten und weiten 
Zwischenräumen und der sich abflachenden und zunehmend ruhiger werdenden 
Landschaft im Süden mit ihrer kleinformatigen Siedlungstypologie.
Hier knüpft der Entwurf an: Die Körnigkeit der Umgebung wird jeweils aufgenommen.
Die langgezogenen, geschwungenen Wohnbauten nehmen durch Lage und Gestalt die 
Bewegung der Landschaft  auf, betonen das Auslaufen, die weiten Zwischenräume 
erhalten den Blickbezug zwischen Wald, Mittelland und Alpen; die nicht allzu streng 
geordneten Einfamilienhäuser im Süden knüpfen an den Individualwohnungsgürtel an 
und klären den Übergang.

Architektur

Die Bewegung der einzelnen Gebäude erzeugt eine Leichtigkeit welche durch die 
Abstufung der Gebäudehöhen, die Ausbildung einer Attika und die lebendige Wirkung 
der allseitigen Balkonschicht unterstützt wird und eine gute Masstäblichkeit der Bauten 
ergibt. Gleichzeitig spielt die Ausformulierung der Fassade mit der Referenz an die 
vorhandene Gartengestaltung. Es wird das Bild einer leichten und sympathischen, von 
der Landschaft umspülten Wohnumgebung angestrebt. 

Wohnungen

Allen Grundrissen liegt ein identisches Modul zugrunde, das eine grosse Anzahl 
unterschiedlicher Wohnungen ermöglicht und damit viel Flexibilität bietet. Es werden 
drei grundsätzliche Wohnungstypologien nachgewiesen: 
. Typ Ost-West mit durchgehendem Wohnbereich 
. Typ Mitte mit grossem Entree
. Typ Klassisch mit getrennten Tag- und Nachtbereichen. 
Alle drei Typen bieten zahlreiche Varianten bezüglich Grösse und Zimmeranzahl, 
Möglichkeiten zu Vertikalverbindung und abtrennbaren Einheiten wie Atelier, 
Separatzimmer und Einliegerwohnung. Der Lage der Gebäude entsprechend wird 
jeweils eine typologische Variante vorgeschlagen. 

Die Erdgeschosswohnungen erhalten einen gut geschützten Garten, Atelierwohnungen 
mit einem überhohen Raum können verschieden genutzt werden. Die Wohnungen im 
ersten und zweiten Obergeschoss weisen auf beiden Seiten eine behagliche Laube auf, 
die Attikawohnungen, die alle als 4.5 Zimmer- oder 5.5 Zimmerwohnungen ausgebildet 
werden können, sind der äusserst privilegierten Lage entsprechend grosszügig und 
mehrseitig orientiert. 

Im südostlichen Gebäudekopf ist ein Gemeinschaftsraum mit Aussenbezug zum 
Eingangsplatz angesiedelt.

Landschaftsarchitektur

Schäfereipark
Vorgeschlagen wird eine fliessende Parklandschaft, die sich wie ein Passstück ins Areal 
einfügt. Sie verknüpft die Hangflanke, den Hangfuss mit Wohnbauten, den 
allmendartigen Wiesenbereich, den Gürtel mit individuellen Wohnbauten und integriert 
die Aussenanlagen der Berufsschule. 
Erlebbar gemacht und erschlossen wird diese Parklandschaft durch die präzis ins 
Gelände gelegte Weg-Platzfigur. Sie ist Ort von gemeinsamen Aktivitäten (Spielen, 
Begegnung, Aufenthalt) und inszeniert Durchblicke/Ausblicke bis hin zu den Berner 
Alpen.
Schema: 
dreiteilige Zonierung: Hangflanke mit Obsthain, allmendartige Freifläche, Grünes 
Polster der  „Villen“ (Pictogramm)

Essbare Landschaft
Die vertraute ländliche Stimmung des Areals wird erhalten und gestärkt. Offene 
Wiesenflächen, die sanft modellierte Topographie, der Obsthain mit alten 
Fruchtbaumsorten (pro specie rara) und die heckengesäumten Gartenschollen 
sprechen alle dieselbe „ländliche“ Sprache.
Die Freiraumgestaltung ist zurückhaltend und robust, hat einen hohen Gebrauchswert 
im Alltag und verwendet vorwiegend essbare Pflanzen: Früchte, Nüsse, Beeren.

Gartenschollen
Präzis gesetzte Gartenschollen umspielen die Wohnbauten auf allen Seiten. Sie 
machen die sanfte Bewegung und Drehung des Hanges mit. Innerhalb des 
umlaufenden Heckensaumes können sich hausbezogene Nutzungen und individuelle 
Gärten entwickeln.

Individuelles Wohnen 
Mehrschichtige Hecken bilden die Rahmen der individuellen Gartengestaltungen.  Die 
zu erwartenden üppigen Gartenwelten verbinden sich zu einem dichten grünen Polster.

Zonierung
Quartierplatz, kleine Allmend, grosse Allmend, Weiher und Theater bilden eine 
lebendige Abfolge von unterschiedlich nutzbaren Aussenräumen für das ganze 
Quartier.
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Wettbewerbsorganisation 

Projekt 1
Rykard Architekten AG, Bern

Projekt 2
2_architekten gmbh, Bern

Projekt 3
matti ragaz hitz architekten ag, Bern

Projekt 4
Brügger Architekten, Thun
(von der Jury zur Weiterbearbeitung empfohlenes Projekt)

Der Landanteil der Eidgenossenschaft ist 2011 durch die 
Firma Marti Invest AG, Bern erworben worden. Mit ihr zusam-
men hat die Gemeinde den Architekturwettbewerb vorberei-
tet und durchgeführt. 

Die im Planungsgebiet vorhandenen Parzellengrenzen werden 
für die Planung aufgehoben, die Flächenansprüche bleiben 
aber bestehen. Die Geschossflächen des Projektes werden im 
Verhältnis der Landflächenanteile auf die beiden Eigentümer 
verteilt und zwar so, dass die Geschossfläche der Mehrfa-
milienhäuser der Firma Marti Invest AG und umgekehrt die 
Geschossfläche der weniger dichten Bebauung, insbesondere 
der Einfamilienhäuser, der Gemeinde zufallen. 

Juryzusammensetzung:

Sachpreisrichter:
•	 Stefan Funk, Gemeindepräsident (Vorsitz)
•	 Ueli Ramseier, Mitglied Planungskommission
•	 Niklaus Bichsel, Marti Invest AG
•	 Beat Huber, Marti Invest AG
Fachpreisrichter:
•	 Sigfried Schertenleib, Architekt Thun
•	 Fritz Schär, Architekt Bern
•	 Ueli Marbach, Architekt Zürich
•	 Stefan Christ, Architekt Bern
•	 Hans Klötzli, Landschaftsarchitekt Bern
Fachexperten:
•	 Beat Baumann, Bauverwalter Zollikofen
•	 Andreas Gerber, Ortsplaner Zollikofen
•	 Rolf Wohlfahrt, AGR Kt. Bern
•	 Jürg Hänggi, Wettbewerbsbegleitung

Wettbewerbsergebnisse 

•	 Realisierung einer Wohnüberbauung mit unterschied-
lichem Angebot an Wohnformen und attraktivem Wohn-
umfeld.

•	 Gestaltung einer öffentlichen Grün- und Erholungsanla-
ge und deren Anbindung ans übergeordnete Fuss- und 
Radwegnetz sowie an die bestehende Grünanlage bem 
EHB.

Hauptziele für den Wettbewerb 

Übersichtsplan

Erweiterung Grünanlage und Fussweg-
netz
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Das Siegerprojekt ist im Anschluss an den 
Wettbewerb überarbeitet worden. Das Er-
gebnis liegt hier vor und dient in einer näch-
sten Phase als Grundlage zur Ausarbeitung 
einer Überbauungsordnung.
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Position Gebäudevor Überarbeitung

Projektwettbewerb Schäferei, Zollikofen Am Park
Überarbeitung

Situation 1:500 500 10 205N Topographie

Konzept – Topografie
Das Schäfereiareal grenzt im Norden an einen Hügel. Durch die Platzierung der nördlichen Wohnbaukörper 
entlang der Topographie im höchsten Bereich des Areals, am Fusse des sanften Hanges, ergeben sich für die 
Wohnungen weite, vielfältige Sichtbezüge. Der zusammenhängende Landschaftsraum kann mit dieser präzisen 
Positionierung erhalten bleiben. Die neue Wohnüberbauung schafft es, durch differenzierte Reaktionen 
massstäbliche Übergänge zur gebauten Nachbarschaft herzustellen.

Erschliessung
Die Siedlung ist im Innern verkehrsfrei konzipiert. Die grosszügigen Fussgängerbereiche im Landschaftspark dienen 
als Begegnungszonen. Die Wegführungen sind nach der Logik von Trampelpfaden geplant. Die Einfahrt in die 
Einstellhallen erfolgt auf kürzestem Weg: ab der Stämpflistrasse für die Gebäude im unteren Bereich, ab der 
Kirchlindachstrasse für das obere Gebäude. Die Einstellhallen für die Mehrfamilienhäuser sowie die individuellen 
Wohneinheiten können unabhängig voneinander erstellt werden. Die Einstellhallen sind benutzerfreundlich 
geplant; im Bereich der Treppenhäuser wird Tageslicht in die Einstellhalle geführt. Die Besucherparkplätze liegen 
peripher am östlichen, südlichen und nördlichen Raum des Baubereiches. Der Mergelweg durch den Landschafts-
park ist als Fuss- und Veloweg ausgebildet, dient jedoch auch der Notzufahrt für Umzug, Sanität und Feuerwehr.

Referenzbilder Landschaftspark

Sitzbank im Grünen Teich im Park

Spielinsel für Kinder Fussweg mit Bank / Aufenthaltsbereich

Spielhügel / Schlittelhang Krokusse im Frühling

Laubbaum im Herbst Blumenwiese im Sommer

Park mit Herbstbäumen Wiese im Park

Allgemeines Konzept

Das Gesamtprojekt besteht im Wesentlichen aus vier 
Teilen: 

Dichte Mehrfamilienhausbebauung gegen den 
nördlich angrenzenden Hangbereich. Sie folgt 
der Topographie und bildet gegen Nordosten eine 
räumliche Begrenzung der Grünanlage. 

Gebäudegruppe für mehrheitlich 
Doppeleinfamilienhäuser. Sie wird als 
Gesamtprojekt realisiert. 

Einfamilienhausbebauung gegen die 
Schäfereistrasse. 

Öffentlich zugänglicher, zentraler Grün- und 
Erholungsraum. 4
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2

1
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2

1

Erschliessungskonzept

Die Neuüberbauung ist im Innern verkehrsfrei. Mit 
dem grosszügigen öffentlichen Grünraum und den 
Fuss- und Radwegen, die hier vorbei führen, entsteht 
für alle umliegenden Wohnquartiere ein wichtiger 
Begegnungs- und Erholungsraum.  

Die Hauptzufahrt für den motorisierten 
Individualverkehr erfolgt via Schulhausstrasse und 
Parkstrasse und führt von da auf kurzen Wegen in 
unterirdische Einstellhallen.
Davon ausgenommen sind das nördlichste 
Gebäude der Mehrfamilienhausbebauung, dessen 
Zufahrt von der Kirchlindachstrasse her erfolgt, 
und die Einfamilienhausgruppe, welche von der 
Schäfereistrasse her erschlossen wird. 

Die Besucherparkplätze liegen peripher im östlichen, 
südlichen und nördlichen Bereich der Überbauung. 

Die Hauptfuss- und Radwegverbindungen werden 
so ausgebildet, dass sie auch für Notfahrzeuge und 
Zügelwagen befahrbar sind. 

Realisierungskonzept

Die dichte Mehrfamilienhausbebauung (Nr. 1) wird 
unter der Bauherrschaft der Firma Marti Invest AG 
realisiert. 

Für die Planung und Realisierung der Gebäudegruppe 
für Doppeleinfamilienhäuser (Nr. 2) ist die 
Gemeinde zusammen mit der Firma Marti Invest AG 
verantwortlich. Sie wird als Gesamtprojekt realisiert.
Die Form der Kooperation der beiden Partner ist noch 
zu klären und vertraglich zu regeln.

Die Realisierung der Einfamilienhäuser (Nr. 3) gegen 
die Schäfereistrasse liegt in der Verantwortung der 
Gemeinde.  

Die Grenzen zwischen der öffentliche Grünanlage 
und dem Wohnumfeld der Neubauten müssen in der 
Überbauungsordnung festgelegt werden (Nr. 4). 

Auch weitere, noch offene Fragen werden im Rahmen 
der Überbauungsordnung und in Infrastrukturverträgen 
zu klären und zu regeln sein. Die entpsrechenden 
Arbeiten werden nach dieser Mitwirkung begonnen.

Im ausgewählten Projekt ist der öffentliche Park das ei-
gentliche Zentrum und Bindeglied zwischen den einzelnen 
Siedlungsbereichen. Letztere stehen, wie der Name des 
Projektes sagt, „am Park“.


